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V

Vorwort zur zehnten Auflage

Die vorliegende Neuauflage des vor einunddreißig Jahren erstmals erschie-
nenen Werkes setzt den bisherigen Weg einer dogmatischen Darstellung des ös-
terreichischen Verfassungsrechts fort. Es hat offensichtlich breite Zustimmung
gefunden und ist zu einem festen Bestandteil der Literatur zum Verfassungs-
recht geworden. In die nunmehrige Neuauflage wurden die relevanten Rechts-
änderungen sowie die Literatur und Judikatur in ihrer Weiterentwicklung seit
dem Jahre 2000 einbezogen. Das Werk entspricht dem Stand vom 1. 1. 2007.
Einige spätere Änderungen konnten noch eingearbeitet werden; darunter vor
allem auch das am 5. Juni 2007 beschlossene Paket einer „Wahlrechtsreform“,
mit der die Legislaturperiode des Nationalrats auf fünf Jahre verlängert, das
Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt und die Möglichkeit der Briefwahl eingeführt
wurde. Berücksichtigt wurde die Fassung des Beschlusses des Nationalrats.

Als wesentlich ist zu berichten, dass die bisherigen Verfasser die ihnen me-
thodisch nahe stehende Frau Univ.-Prof. Dr. Gabriele Kucsko-Stadlmayer einge-
laden haben, an der vorliegenden Ausgabe als Mitautorin tätig zu werden; sie
hat diese Einladung erfreulicherweise angenommen. Dergestalt erhält das Werk
einen erweiterten Blick.

Die Assistenten der Verfasser, Dr. Elke Ottensamer, Dr. Bettina Perthold-
Stoitzner, Mag. Denise Pflug, Mag. Dr. Ingrid Pucher, Dr. Karl Stöger, MJur und
Mag. Dr. Klaus Zeleny haben sich durch ihre Mitarbeit um das Zustandekom-
men der vorliegenden Neuauflage verdient gemacht. Besonderer Dank gebührt
Frau Rosemarie Plattner für die sorgfältige Bearbeitung des Manuskriptes.

Wir hoffen, dass auch die vorliegende zehnte Auflage die Aufgabe erfüllt,
den Lesern das österreichische Verfassungsrecht nahezubringen und sie für des-
sen Probleme zu interessieren.

Wien, im Juni 2007

R. Walter H. Mayer G. Kucsko-Stadlmayer
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Aus dem Vorwort zur dritten Auflage

Die ersten beiden Auflagen waren binnen kurzer Zeit vergriffen. Dies und
die überwiegend zustimmenden Besprechungen scheinen den Schluß zuzulas-
sen, daß die Art der Darstellung weithin Zustimmung gefunden hat. Sie wurde
daher im Wesentlichen beibehalten.

Soweit die Kritik Anregungen oder Einwände erhoben hat, wurden die be-
zogenen Positionen überprüft und zT geändert. Zu zwei grundsätzlichen Punk-
ten der Kritik muß hier – vor allem auch zur Information des Lesers – folgendes
bemerkt werden:

Zum einen wurde angeregt, daß der vorliegende Grundriß nicht nur das
positive Verfassungsrecht beschreiben, sondern auch seine Bedeutung im poli-
tischen Prozeß darstellen solle. Die Autoren halten jedoch eine solche doppelte –
verschiedene Methoden erfordernde – Betrachtung in einem Grundriß schon
aus didaktischen Gründen nicht für zweckmäßig. Das hinderte freilich nicht
daran (wie zT schon bisher) an verschiedenen Stellen – möglichst deutlich abge-
setzte – Hinweise auf die politischen Hintergründe oder Wirkungen von Rege-
lungen zu geben. Vielleicht ist damit dem erörterten Einwand wenigstens zT
Rechnung getragen.

Der zweite grundsätzliche Punkt der Kritik geht dahin, daß eine auf der
Methode der Reinen Rechtslehre aufbauende Arbeit zu keinen eindeutigen Er-
gebnissen kommen könne, wie sie sich jedoch vielfach finden. Dieser Einwand
verkennt den Unterschied zwischen der grundsätzlichen rechtstheoretischen
Offenheit für alle Methoden der Interpretation und der Auslegung eines Rechts-
bereiches nach bestimmten festgelegten oder geltenden Interpretationsregeln.
Die Autoren haben die von ihnen verwendeten Auslegungsregeln angegeben.
Nach diesen ist zT ein eindeutiges, zT ein nur mögliches Ergebnis zu erzielen.
Eine Divergenz zwischen methodischer Grundlage und gewonnenen eindeuti-
gen Ergebnissen besteht daher nicht prinzipiell. Auch in diesem Punkt wurde je-
doch die Kritik zum Anlaß genommen, um in jenen Fällen, in welchen diver-
gente Auffassungen qualifiziert wurden, nochmals zu überprüfen, ob nicht auch
sie vertretbar erscheinen. Soweit auf abweichende Meinungen lediglich hinge-
wiesen wird, soll damit deutlich gemacht sein, daß auch sie in den Kreis der
Betrachtung einzubeziehen sind. Es bedarf schließlich fast keines Hinweises
darauf, daß die Autoren in ihrer Arbeit nicht eine abschließende Wiedergabe
endgültiger Ergebnisse, sondern ein stets fortzusetzendes Bemühen um eine
möglichst kurze und klare Darstellung unseres Wissensstandes auf dem Gebiet
der Verfassungsdogmatik sehen.

Wien, im Juni 1980 R. Walter H. Mayer
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Vorwort zur ersten Auflage

Der vorliegende Grundriß soll eine erste Einführung in das positive öster-
reichische Verfassungsrecht bieten. Er beruht auf Walter, Österreichisches Bun-
desverfassungsrecht. System (1972); daher kann hier bezüglich näherer Einzel-
heiten, insb hinsichtlich der Literatur, allgemein auf diese Arbeit verwiesen wer-
den.

Gegenüber dem erwähnten Basiswerk ist der Grundriss jedoch insb um
eine rechtshistorische Einleitung und einen die Grundrechte behandelnden Teil
erweitert. Er versucht auch in einer Reihe von Punkten die Verbindung zum
Verwaltungsrecht stärker aufzuweisen. In verschiedenen Teilen waren die Ver-
fassungsänderungen der letzten Jahre zu berücksichtigen.

Die Literaturangaben, die sich am Beginn der Kapitel oder der – mit römi-
schen Zahlen bezeichneten – Abschnitte befinden, beschränken sich auf die
wichtigeren Arbeiten zu einzelnen Teilgebieten unter besonderer Berücksichti-
gung des neuesten Schrifttums. Beim Studium des vorliegenden Grundrisses ist
die Heranziehung einer Textausgabe des B-VG empfehlenswert.

Die Universitätsassistenten Dr. Wolfgang Hackl, Dr. Clemens Jabloner und
Mag. Walter Rill haben sich durch sachliche und technische Mitarbeit um das
Zustandekommen des vorliegenden Grundrisses verdient gemacht.

Möge diese Arbeit den Leser nicht nur in das österreichische Verfassungs-
recht einführen, sondern ihn auch für dessen Probleme interessieren.

Wien, im August 1976 R. Walter H. Mayer
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